
dabei darin, die inneren Wider
sprüche möglichst bis zur gewalt
samen Auseinandersetzung zuzu
spitzen und so den Vorwand zu 
schaffen, um die Unabhängigkeit mit 
der Begründung hinauszuschieben, 
das Land sei offenbar für die Selbst
regierung noch nicht reif. In dem 
Maße also, wie mit dem Wachstum 
und den Erfolgen der Unabhängig
keitsbewegung die direkte politische 
Unterdrückung in Form der Kolonial
verwaltung zurückweichen mußte, 
orientierte sich der englische Imperia
lismus auf die Unterstützung der 
inneren reaktionären und liberal
gemäßigten Kräfte und ihren mög
lichst effektiven Einbau in die sich 
herausbildende Verfassungsstruktur.2 
Darin bestehen die wahren Ursachen, 
daß der Termin der Unabhängigkeits
gewährung weiter hinausgeschoben 
werden konnte.
Die „Verfassungspolitik“ Großbritan
niens nach 1945 war nichts anderes 
als die sich aufgrund der qualitativ 
neuen Verhältnisse in der Welt auf 
neokolonialistische Herrschaftsmetho
den umgestellte Kolonialpolitik des 
britischen Imperialismus, die auf 
einer bestimmten Stufe des natio
nalen Befreiungskampfes * die poli
tische Unabhängigkeit als unumstöß
liche Realität hinnehmen mußte. In 
dieser Entwicklungsperiode konzen
trierte sich die Kolonialmacht nicht 
zuletzt auf eine ihr genehme inhalt
liche und strukturelle Gestaltung der 
jungen Staatsmacht.
Die Behauptung Clausens, der Kolo
nialpolitik Großbritanniens habe das 
bewußte Bestreben zugrunde gelegen, 
die Kolonialvölker der ehemaligen 
Goldküste zur Unabhängigkeit zu 
führen, ist für den Zeitraum nach 
1945 unhaltbar. Um so absurder ist 
jedoch der Versuch, glaubhaft zu 
machen, die britische Kolonialpolitik 
habe von den frühesten Anfängen 
an das Ziel verfolgt, die Selbstver
waltung schrittweise bis zur Unab
hängigkeit zu entwickeln. Waren
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nach 1945 Verfassungsreformen 
Hauptinstrument der britischen Ko
lonialpolitik, so war es vor 1945 das 
System der indirect rule. Dieses von 
dem britischen Kolonialgouverneur 
Lugard in Nord-Nigeria entwickelte 
System stellte den Versuch dar, den 
einheimischen Verwaltungsmechanis
mus sowohl der feudalen Emirate als 
auch jener ethnischen Gemein
schaften, deren Organisation nicht 
oder nur in begrenztem Ausmaß 
durch einen staatlich-politischen Cha
rakter geprägt wurde und folglich mit 
bestimmten Attributen staatlicher 
Macht ausgerüstet werden mußte, in 
das System der Kolonialverwaltung 
zu integrieren. Das Charakteristische 
besteht darin, daß sich das System 
der indirect rule in seinem entwickel
ten Stadium weitgehend vom sozialen 
und politischen Inhalt der traditio
nellen Macht entfernt hatte und sich 
hauptsächlich nur noch seiner Hülle 
bediente. Das System der indirekten 
Herrschaft verlegte die Quelle der 
traditionellen Macht auf das englische 
Recht. Im Unterschied zur offiziellen 
Doktrin waren die durch das System 
der indirect rule geprägten einhei
mischen Organe weit davon entfernt, 
die adäquaten Formen der Organi
sation dieser Völker und ihres Weges 
zum eigenen und unabhängigen Ver
walten und Regieren zu sein. Sie 
waren vielmehr ein integrierter, 
untergeordneter und parasitärer Be
standteil des kolonialen Verwaltungs
mechanismus.
Clausen stellt sich hinter die offizielle 
Kolonialdoktrin. Für ihn bedeutet die 
innerhalb des Systems der indirect 
rule erfolgte „Umdeutung der Häupt
lingsherrschaft“, nämlich „vom Herr
scher aus eigener Macht zum Beauf
tragten der britischen Kolonialver
waltung“ (S. 181), die 2. Phase der 
Demokratisierung der Kommunal
verwaltung, jene Ebene, auf der die 
„Entwicklung zur Selbstverwaltung 
begann“ (S. 181).
Man kann zusammenfassend fest
stellen, daß die Behauptung Clausens 
von einer angeblich auf die Unab-


